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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1993

Norm

StGB §34 Z10

Rechtssatz

Der Milderungsgrund des § 34 Z 10 StGB ist dann nicht gegeben, wenn der Täter nicht den geringsten Ansatz erkennen

läßt, einen rechtstreuen und arbeitsamen Lebenswandel zu führen.

Entscheidungstexte

11 Os 10/93

Entscheidungstext OGH 02.03.1993 11 Os 10/93

15 Os 142/93

Entscheidungstext OGH 18.11.1993 15 Os 142/93

15 Os 171/94

Entscheidungstext OGH 12.01.1995 15 Os 171/94

Vgl auch; Beisatz: Der Täter hat den nach seiner letzten Entlassung aus einer Strafhaft gefundenen Arbeitsplatz

mit der Begründung wieder aufgegeben: "Ich gehe wegen sechstausend Schilling nicht arbeiten". Unter solchen

Umständen kann aber von einer "drückenden Notlage" wie sie § 34 Z 10 StGB versteht, nicht gesprochen werden.

(T1)

11 Os 27/03

Entscheidungstext OGH 29.04.2003 11 Os 27/03
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